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I. Vollstationärer Bereich 
 
1. Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über das Verfahren von 

Vergütungszuschlägen für zusätzliche Betreuung und Aktivierung 
gemäß § 87b SGB XI 

 
Die durch das Pflegestärkungsgesetz I (PSG I) zum 01. Januar 2015 bewirkte Änderung des 
§ 87b SGB XI hatte für die Bewohner Stationärerer Altenhilfeeinrichtungen eine deutliche 
Verbesserung im Bereich der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung zur Folge: Während 
die bisherige Regelung des § 87b SGB XI die Leistungen der Betreuung und Aktivierung nur 
für Bewohner/innen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz vorsah, begründete das 
PSG I diesen Anspruch für alle versicherten Bewohner/innen Stationärer Altenhilfeeinrich-
tungen. Darüber hinaus wurde der bisherige Betreuungsschlüssel von 1 : 24 auf 1 : 20 ver-
bessert. 
 
Die Verhandlungen zwischen der SPG und den Landesverbänden der Pflegekassen konnten 
Anfang des Jahres 2015 zum Abschluss gebracht werden; vor dem Hintergrund der 
Tatsache, dass der aus der Neuregelung des § 87b SGB XI für die Heime resultierende 
personelle Mehrbedarf nicht von allen Einrichtungen bereits zum 01. Januar 2015 in vollem 
Umfang realisiert werden konnte, verständigten sich die Verhandlungspartner auf eine 
Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI, welche eine Umsetzung der gesetzlichen 
Neuregelung in zwei Stufen vorsieht: 
 
(1) In einer  ersten  Stufe kann  im Laufe  des Jahres 2015 ein Betreuungsschlüssel von 

1 : 22 umgesetzt werden 
 
(2) spätestens bis zum 31. Dezember 2015 muss der gesetzlich vorgesehene 

Betreuungsschlüssel von 1 : 20 realisiert werden. 
 
Mit der Vereinbarung eines monatlichen Vergütungszuschlags von 150,00 € je Bewohner, 
welcher denjenigen Einrichtungen gezahlt wird, die den Betreuungsschlüssel von 1 : 20 
(innerhalb der vereinbarten Toleranzgrenze) umsetzen, konnte eine auskömmliche 
Finanzierung der zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen für die Einrichtungen 
sichergestellt werden. 
 
Seitens der Bewohner/innen sowie ihrer Angehörigen und Betreuer wird die faktische 
Verdopplung der Zahl der Betreuungskräfte gemäß § 87b SGB XI als spürbare 
Verbesserung der Betreuungsqualität wahrgenommen, welche für die Bewohner/innen zu 
keinen finanziellen Mehrbelastungen führt.  
 
 
2. Vergütungsverfahren für den Entgeltzeitraum 2016 
 
Auch im Jahr 2015 wurde die Mehrzahl der Vergütungen für den Entgeltzeitraum 2016 nach 
dem verwaltungseffizienten Verfahren der verbandsweise geführten „Gebündelten Ein-
zelverhandlungen“ vereinbart. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Tarifstrukturen 
der einzelnen Träger beschränkte sich die SPG im Rahmen des Vereinfachten Vergütungs-
verfahrens auf die Empfehlung einer einheitlichen Sachkostensteigerungsrate; die von den 
Trägern im Rahmen der Vergütungsverhandlungen geltend gemachten Personalkostenstei-
gerungen differierten in Abhängigkeit von der jeweiligen tariflichen Struktur der Träger.  
 
Die für den Vergütungszeitraum 2016 vereinbarten Entgelterhöhungen lagen in einer 
Spannbreite zwischen minimal 1,49 % und maximal 2,32 % und stellen einen Ausgleich für 
die zu erwartenden Personal- und Sachkostensteigerungen des Jahres 2016 dar.  
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Die Vergütungsverhandlungen für den Entgeltzeitraum 2016 wurden von der Mehrzahl der 
Einrichtungen dazu genutzt, um die seit dem 01. Oktober 2014 möglichen verbesserten 
Personalschlüssel umzusetzen; somit sind nur noch wenige Einrichtungen in der 
Verpflichtung, innerhalb der zum 31. Dezember 2016 ablaufenden Übergangsfrist die 
rahmenvertraglich vereinbarten verbesserten Personalschlüssel zu realisieren. 
 
 
3. Rahmenvertrag über die pauschale Abgeltung der Kosten für 

Inkontinenzmaterial stationär versorgter Versicherter des vdek 
 
Im Jahr 2015 kündigte der vdek in allen Bundesländern die mit den Verbänden der Leis-
tungsanbieter abgeschlossenen Rahmenverträge über die pauschale Abgeltung der Kosten 
für Inkontinenzmaterial stationär versorgter Heimbewohner; im Saarland erfolgte die Kündi-
gung mit Wirkung zum 30. September 2015. Anstelle der bisher geltenden Pauschalverträge 
bot der vdek stattdessen den Beitritt zu den bundesweit einheitlichen vdek-Referenzver-
trägen an.  
 
Ein Beitritt zu dem vom vdek präferierten Referenzvertrag Nr. 16 war aus Sicht der SPG 
insbesondere als Folge der Tatsache, dass die Einrichtungen mit diesem Schritt den Status 
eines Hilfsmittellieferanten erhalten würden, nicht akzeptabel. Die von der SPG in den 
Verhandlungen mit dem vdek geforderte Beibehaltung der bisherigen Rahmenverträge – 
gegebenenfalls mit einer Neuverhandlung der vereinbarten Monatspauschale – wurde 
jedoch vom vdek mit Hinweis auf die bundesgesetzliche Regelung nicht mitgetragen. 
 
Da mit dem vdek keine Vereinbarung über eine Verlängerung der Pauschalvereinbarung 
getroffen werden konnte, hat die SPG darauf verzichtet, gegenüber den Einrichtungen eine 
Empfehlung für oder gegen den Beitritt zu den vdek-Referenzverträgen auszusprechen. Die 
zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Neuregelung der vertrag-
lichen Grundlage zu logistischen Problemen und somit zu einer Verschlechterung der 
Versorgungssituation der Heimbewohner/innen im Bereich der Inkontinenzmaterialien 
geführt hat.  
 
 
4. Einsatz von Pflegehilfskräften entsprechend ihrer Qualifikation – 

Positionierung der SPG  
 
Die auf Initiative der SPG erstmalig im saarländischen Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI 
für die Vollstationäre Pflege gemäß § 43 SGB XI mit Wirkung zum 01. Januar 2000 
verbindlich vereinbarten Mindest-Personalanhaltszahlen bedeuteten für die Vollstationäre 
Pflege im Saarland einen entscheidenden Schritt zur Sicherung der Strukturqualität; die in 
den Folgejahren vereinbarten Weiterentwicklungen der rahmenvertraglich vereinbarten 
Personalanhaltszahlen mit quantitativen Verbesserungen sowie strukturellen Komponenten 
hatten eine spürbare Steigerung der Qualität in der Pflege und Betreuung zur Folge.  
 
Weder seitens der Kostenträger noch seitens der SPG wurde in den Rahmenvertragsver-
handlungen die Notwendigkeit gesehen, verbindliche Mindest-Personalanhaltszahlen auch 
für den Bereich der Hauswirtschaft zu vereinbaren. In der Vergangenheit wurden jedoch 
wiederholt Problemanzeigen vorgetragen, wonach offensichtlich Pflegekräfte in zunehmen-
dem Ausmaß zur Erbringung hauswirtschaftlicher Leistungen eingesetzt werden. Die 
Erbringung hauswirtschaftlicher Leistungen durch pflegerisches Personal käme faktisch einer 
Einschränkung des Leistungsanspruchs der Bewohner auf pflegerische Leistungen gleich 
und kann von der SPG nicht toleriert werden. Mit Beschluss vom 03. November 2015 verab-
schiedete der Vorstand daher ein Positionspapier zum Einsatz von Pflegefachkräften 
entsprechend ihrer Qualifikation, welches zwei Teile beinhaltet: 
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(1) In einem ersten Teil werden die gesetzlichen sowie vertraglichen Grundlagen für 

den sachgerechten Personaleinsatz in Voll- und Teilstationären Einrichtungen 
systematisiert und dargestellt. 

 
(2) In einem zweiten Teil werden auf dieser Grundlage Empfehlungen und Hinweise 

für einen sachgerechten Personaleinsatz formuliert. Die Kernaussage dieser Empfeh-
lungen besteht darin, dass seitens der Einrichtungen soweit wie möglich eine klare 
Abgrenzung der jeweiligen Leistungsbereiche erfolgen muss; sofern aus konzeptio-
nellen Gründen (z.B. bei Hausgemeinschafts-Modellen) Pflegekräfte zur Erbringung 
hauswirtschaftlicher Leistungen eingesetzt werden, muss dies eine entsprechende 
Mehrpersonalisierung im Bereich der Pflege und Betreuung zur Folge haben. 

 
Nach Einschätzung des Vorstands stellt das Positionspapier eine wertvolle Interpretations-
hilfe für die Einrichtungen sowie eine gute Argumentationsgrundlage gegenüber den 
Kostenträgern bzw. der Heimaufsicht dar.  
 
 
5. Umsetzung der nach dem BEIKIRCH-Konzept vereinfachten Pflege-

dokumentation  
 
Bereits im Jahr 2014 wurde auf Bundesebene der Startschuss zu dem Projekt „Verein-
fachung der Pflegedokumentation“ gegeben; im Jahr 2015 begann die Implementierung der 
nach dem neuen Strukturmodell vereinfachten Pflegedokumentation in den einzelnen 
Bundesländern. Zur Schaffung der hierzu notwendigen Strukturen wurde im Saarland ein 
Kooperationsgremium gegründet, in welchem neben der SPG und den Pflegekassen auch 
die Prüfdienste, die Altenpflegeschulen sowie die Heimaufsicht mitwirken. Mit Beschluss des 
Landespflegeausschusses wurde dieses Kooperationsgremium unter der Federführung der 
SPG als Ansprechstelle gegenüber dem Projektbüro „Ein-STEP“ in Berlin benannt.  
 
Im Saarland sind zwischenzeitlich die Schulungen der Multiplikatoren abgeschlossen; 
seitens des Projektbüros wurde mitgeteilt, dass die Zahl der an dem Projekt teilnehmenden 
Einrichtungen im Saarland deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Die Rückmel-
dungen seitens der teilnehmenden Einrichtungen zu dem Strukturmodell sind überwiegend 
positiv; seitens der Einrichtungen wird jedoch auch auf den hohen Schulungs- und 
Informationsbedarf hingewiesen. Da aus Sicht der SPG die zentrale Steuerung und 
Begleitung des Projektes durch das Projektbüro „Ein-STEP“ in Berlin nachhaltig sicherge-
stellt sein muss, hat die SPG im Dezember 2015 den Bundespflegebeauftragten darum 
gebeten, für eine Finanzierung des Projektbüros (oder vergleichbarer Strukturen) über den 
30. Juni 2016 hinaus Sorge zu tragen. 
 
 
6. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) – Vorbereitung der 

Verhandlungen 
 
Das Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) bedeutet in Kombination mit der 
Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes durch das Neue Begutachtungs-Assessment 
(NBA) für die Stationären Altenhilfeeinrichtungen einen gravierenden Systemwechsel: Die 
zum 01. Januar 2017 bevorstehende Umstellung von bisher drei Pflegestufen auf künftig fünf 
Pflegegrade begründet für den Vollstationären Bereich die Notwendigkeit, die rahmenver-
traglich vereinbarten pflegestufenabhängigen Mindest-Personalanhaltszahlen sachgerecht 
auf die künftigen fünf Pflegegrade zu verteilen. Innerhalb des Vorstandes wurde der Grund-
satzbeschluss betroffen, dass mögliche Regelungen, welche nach den 01. Januar 2017 
einen Abbau von Pflegepersonal zur Folge hätten, seitens der SPG nicht akzeptiert 
werden können.  
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Ende 2015 begann die SPG mit der Vorbereitung der Verhandlungen über den Umstieg auf 
die neue Systematik der Pflegegrade; konkret wurden unterschiedliche Modellrechnungen 
auf der Basis verschiedener Szenarien durchgeführt. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen 
Überleitungsfristen ist es das erklärte Ziel der SPG, mit den Kostenträgern spätestens bis 
zum 30. Juni 2016 eine Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über ein 
vereinfachtes Verfahren nach § 92c SGB XI als Übergangsregel zur Umsetzung des PSG II 
für den Vollstationären Bereich abzuschließen.  
 
 
II. Ambulanter Bereich 
 
1. Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
 
1.1 Weiterentwicklung des Rahmenvertrages gemäß § 132a SGB V 
 
Bereits im Jahr 2014 stieg die SPG in Verhandlungen mit den Krankenkassen über eine 
Modifikation des zum 01. Januar 2004 abgeschlossenen Rahmenvertrages gemäß § 132a 
SGB V über die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V ein; Anlass 
war das erstmalige Inkrafttreten einer bundeseinheitlichen Rahmenempfehlung zu den 
Inhalten der Landesrahmenverträge. Seitens der SPG wurden die Verhandlungen über eine 
Umsetzung der Bundesrahmenempfehlung zum Anlass genommen, um ihre seit Jahren 
erhobene Forderung nach einer sachgerechten Regelung betreffend die Verantwortliche 
Pflegefachkraft Ambulanter Dienste in Anbindung an Teilstationäre Pflegeeinrichtungen 
erneut in die Diskussion mit den Krankenkassen einzubringen.  
 
Im Frühjahr 2015 konnten die Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden; der neue 
Rahmenvertrag gemäß § 132a SGB V sieht im Wesentlichen die folgenden Neuregelungen 
vor: 
 
(1) Die in der Bundesempfehlung vorgesehenen Regelungen zum Verordnungs- und 

Genehmigungsverfahren werden in den saarländischen Rahmenvertrag 
übernommen; dies hat für die Ambulanten Dienste spürbare verwaltungstechnische 
Erleichterungen zur Folge. 

 
(2) Bei Ambulanten Diensten in Anbindung an Teilstationäre Pflegeeinrichtungen wurde 

eine anteilige Zuordnung der Verantwortlichen Pflegefachkraft vereinbart, welche 
aus Sicht der SPG den Ambulanten Diensten eine größere Flexibilität einräumt, ohne 
dass Einbußen bei der Strukturqualität in Kauf genommen werden müssen.  

 
(3) Darüber hinaus wurde eine Flexibilisierung des Mindest-Beschäftigungsumfangs 

der Verantwortlichen Pflegefachkraft vereinbart, sodass die bisherige Regelung, 
welche für die Verantwortliche Pflegefachkraft ausschließlich einen Beschäftigungs-
umfang von 100 % vorsah, durch eine familienfreundliche Regelung ersetzt wurde.  

 
Der modifizierte Rahmenvertrag gemäß § 132a SGB V über die Leistungen der Häuslichen 
Krankenpflege gemäß § 37 SGB V trat zum 01. Oktober 2015 in Kraft und löste den 
Rahmenvertrag vom 01. Januar 2004 ab.  
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1.2 Kostenbezogene Vergütungsanpassung 
 
Zwischen SPG und Krankenkassen konnte eine lineare Erhöhung der Preise für die 
Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V um 2,85 % mit Wirkung zum 
01. Januar 2016 vereinbart werden. Mit dieser linearen Anpassung kann die für das Jahr 
2016 zu erwartende Personal- und Sachkostensteigerung weitgehend kompensiert werden.  
 
 
1.3 Verhandlungen über einzelne Leistungen des Leistungsverzeichnisses 
 
1.3.1 Parenterale Ernährung 
 
Die im Saarland  gültigen Preise für die  Leistungen der  Häuslichen Krankenpflege  gemäß 
§ 37 SGB V gehen in ihrer Struktur zurück auf die Ergebnisse des erstmalig im Jahr 1991 
zwischen der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Saar und den Krankenkassen abgeschlos-
senen Rahmenvertrages. Die damaligen Preisverhandlungen erfolgten überwiegend ohne 
betriebswirtschaftliche Fundierung und ohne ausreichende Transparenz über die für die 
Erbringung der jeweiligen Leistungen tatsächlich entstehenden Kosten.  
 
In den Folgejahren wurden die Preise in der Regel linear fortgeschrieben; dabei bildete die 
Steigerung der beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassen gemäß § 71 SGB V 
(„Grundlohnsummensteigerung“) die Obergrenze der maximal vereinbarungsfähigen linearen 
Erhöhungen. Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass eine Vielzahl von Leistungen der 
Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V bis zum heutigen Tag nicht auskömmlich 
vergütet wird.  
 
Auf Vorschlag des Ausschusses „Ambulante Dienste“ trat die SPG daher im Jahr 2015 in 
Verhandlungen über die Vergütung der Leistung „Parenterale Ernährung“ ein; Ziel war es, für 
diese Leistung mit den Krankenkassen eine sachgerechte, auskömmliche Vergütung zu 
vereinbaren.  
Nachdem im Laufe der Verhandlungen deutlich wurde, dass auf Seiten der SPG keine 
ausreichende Transparenz über die Frequenz der Leistung „Parenterale Ernährung“ 
besteht, verständigten sich die Verhandlungspartner darauf, zunächst eine fundierte Daten-
basis zur Leistungsfrequenz zu erheben; die Verhandlungen über eine Neuvergütung der 
Leistung „Parenterale Ernährung“ werden auf der Grundlage dieser Datenbasis im 
September 2016 fortgesetzt. 
 
 
1.3.2 MRSA-Eradikationstherapie 
 
Durch Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) wurde die Leistung „MRSA-
Eradikationstherapie“ neu verordnungs- und abrechnungsfähig. Im Rahmen der Vorbereitung 
der Verhandlungen mit den Krankenkassen über einen Preis für diese neue Leistung hat die 
SPG die Forderung nach einem für die Erbringung der Gesamtleistung notwendigen 
„Maßnahmenbündel MRSA-Eradikationstherapie“ entwickelt; nach der Interpretation der 
SPG sind die Leistungen dieses Maßnahmenbündels vollumfänglich dem SGB V-Bereich 
zuzuordnen und somit von den Kranken-kassen zu finanzieren.  
 
Im Rahmen der Verhandlungen haben die Krankenkassen die ausschließliche 
Finanzierungszuständigkeit für die Leistungen des Maßnahmenbündels bestritten; nach ihrer 
Rechtsauffassung sind die in dem Maßnahmenbündel enthaltenen grundpflegerischen sowie 
hauswirtschaftlichen Leistungen dem SGB XI-Bereich zuzuordnen. 
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Da die Frage der Finanzierungszuständigkeit für die mit der MRSA-Eradikationstherapie 
verbundenen Einzelleistungen auch in anderen Bundesländern zwischen den 
Leistungsanbietern und den Krankenkassen kontrovers diskutiert wird und darüber hinaus 
die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz den GBA um juristische Klärung dieser Frage 
gebeten hat, wurden die Verhandlungen über die neue Leistung bis zur Klärung der 
Finanzierungszuständigkeit durch den GBA vertagt. 
 
 
2. Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 
 
2.1 „Gebündelte Einzelverhandlungen“ 
 
Auch für den Vergütungszeitraum 2016 konnten die Punktwerte der Leistungen der 
Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI nach dem verwaltungseffizienten Verfahren der 
verbandsweise geführten „Gebündelten Einzelverhandlungen“ vereinbart werden. Die 
unterschiedlichen Strukturen der Ambulanten Dienste werden durch unterschiedlich hohe 
Punktwerte abgebildet; die Vereinbarungen zur kostenbezogenen Vergütungsanpassung 
differierten in Abhängigkeit von der Struktur der Träger zwischen minimal 2,0 % und maximal 
3,45 %. 
 
 
2.2 Beratungseinsatz gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI 
 
Das Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes I (PSG I) hatte eine Erhöhung der maximal 
abrechenbaren Beratungseinsätze gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI zur Folge. Die Pflegekassen 
trugen die Forderung der SPG nach einer Anpassung der zwischen der SPG und den 
Landesverbänden der Pflegekassen vereinbarten Vergütungssätze an die neuen gesetz-
lichen Maximalbeträge mit, sodass mit Wirkung zum 01. Januar 2015 die Höchstbeträge 
gemäß § 36 SGB XI in Höhe von 22,-- € in den Pflegestufen I und II sowie 32,-- € in der 
Pflegestufe III auch von den Ambulanten Diensten im Saarland abgerechnet werden können. 
 
 
3. Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen gemäß den §§ 

45 ff SGB XI 
 
Durch die Neuregelung der §§ 45ff SGB XI wurde erstmalig ein Anspruch auf niedrig-
schwellige ambulante Betreuungs- und Entlastungsleistungen geschaffen; die Bundesländer 
wurden ermächtigt, in einer Rechtsverordnung das Nähere und dabei insbesondere die 
Anforderungen an die Zulassung von Betreuungs- und Entlastungsdiensten zu regeln.  
 
Die SPG wurde im Jahr 2015 in die Gespräche mit dem Land sowie den Landkreisen über 
eine Rechtsverordnung gemäß den §§ 45 ff SGB XI eingebunden; dabei hatte die SPG ihre 
Position verdeutlicht, wonach die Notwendigkeit gesehen wird, im Rahmen der Zulassung 
niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsdienste Mindestanforderungen an die 
Strukturqualität zu formulieren. 
 
Die Arbeiten des Landes an der Rechtsverordnung gingen im Jahr 2015 sehr zögerlich 
voran; da zum 31. Dezember 2015 noch immer keine Rechtsverordnung vorlag, kann der 
Anspruch der Versicherten auf niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen im 
Saarland nach wie vor nicht vollumfänglich realisiert werden. 
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4. Mitwirkung  der  SPG im  Gemeinsamen  Landesgremium (GLG)  gemäß 

§ 90a SGB V 
 
Am 12. Juni 2013 fand auf Initiative des Ministeriums die konstituierende Sitzung des 
Gemeinsamen Landesgremiums (GLG) gemäß § 90a SGB V statt; die SPG wurde als 
Mitglied mit beratender Stimme gemäß § 2 Abs. 3 der Geschäftsordnung in das Gremium 
berufen. Nachdem in der Folge die SPG aufgrund von Kommunikationsdefiziten vom 
Informationsfluss mit dem Ministerium abgeschnitten war, erging im Jahr 2015 erneut eine 
Einladung an die SPG. 
 
Die SPG wird künftig durch den Vorsitzenden im GLG vertreten. Aus Sicht der SPG stellt 
das Gremium eine Institution dar, welche bei der Weiterentwicklung der Ambulanten 
Infrastruktur im Saarland maßgebliche Akzente setzen kann. 
 
 
III. Bereich der Kurzzeit- und Teilstationären Pflege 
 
1. Weiterentwicklung des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI über die 

Leistungen der Teilstationären Pflege gemäß § 41 SGB XI 
 
Bereits im Jahr 2014 trat die SPG mit den Kostenträgern in Verhandlungen über eine Weiter-
entwicklung des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI über die Leistungen der Teilstatio-
nären Pflege gemäß § 41 SGB XI ein. Vor dem Hintergrund des als Folge des PSG I zu 
erwartenden Nachfrageanstiegs nach den Leistungen der Tagespflege sowie einer daraus 
resultierenden Zunahme an Tagespflegeeinrichtungen sahen die Kostenträger die Notwen-
digkeit, erstmalig auf Landesebene verbindliche Anforderungen an die Strukturqualität 
und dabei insbesondere verbindliche Vorgaben hinsichtlich der baulichen Strukturen von 
Tagespflegeeinrichtungen rahmenvertraglich zu kodifizieren.  
 
Die Forderung der Kostenträger nach einer verbindlichen Festschreibung baulicher Mindest-
anforderungen wurde von der SPG inhaltlich mitgetragen, sodass frühzeitig Einvernehmen 
über eine entsprechende rahmenvertragliche Regelung erzielt werden konnte. Demgegen-
über war die von der SPG im Rahmen der Verhandlungen vorgetragene Forderung nach 
einer flexiblen Anrechnung der Verantwortlichen Pflegefachkraft von Tagespflegeeinrich-
tungen mit Anbindung an Ambulante Dienste ebenso wie die Forderung nach der Möglichkeit 
eines Mindest-Beschäftigungsumfangs für die Verantwortliche Pflegefachkraft von weniger 
als 100 % für die Kostenträger zunächst nicht verhandelbar. Erst nach mehreren Verhand-
lungsrunden konnten sich die Vertragspartner auf eine rahmenvertragliche Regelung 
verständigen, welche für kombinierte Tagespflegeeinrichtungen einen flexiblen Einsatz der 
Verantwortlichen Pflegefachkraft ermöglicht, ohne Abstriche an der Strukturqualität der 
Tagespflegeeinrichtungen in Kauf nehmen zu müssen und welche aus Sicht der SPG eine 
sachgerechte Lösung darstellt. 
Der neue Rahmenvertrag trat mit Wirkung zum 01. Januar 2015 in Kraft. 
 
 
2. Weiterentwicklung der Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI 

über zusätzliche Betreuung und Aktivierung gemäß § 87b SGB XI 
 
Nachdem der Rechtsanspruch auf  zusätzliche Betreuung und Aktivierung gemäß § 87b 
SGB XI durch das PSG I mit Wirkung zum 01. Januar 2015 auf alle Versicherten unabhängig 
vom Vorliegen einer eingeschränkten Alltagskompetenz ausgeweitet wurde, waren die 
Vertragspartner auf Landesebene in der Verantwortung, die für den Bereich der Teilstatio-
nären Pflege abgeschlossene Ergänzungsvereinbarung betreffend die zusätzliche Betreuung 
und Aktivierung in Einrichtungen der Tagespflege an die neue Rechtslage anzupassen. Die 
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SPG trat bereits im Herbst 2014 in die Verhandlungen mit den Kostenträgern ein; im 
Ergebnis konnte analog der für den Vollstationären Bereich getroffenen Regelung eine 
Stufenregelung mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2015 vereinbart werden, 
welche in die Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über die zusätzliche 
Betreuung und Aktivierung gemäß § 87b SG XI integriert wurde und welche somit die 
bisherige Ergänzungsvereinbarung ablöste. 
 
 
3. Weiterentwicklung der „Gemeinsamen Formblätter“ für das Vergütungs-

verfahren 
 
Als Konsequenz aus der Konkurrenzsituation im Bereich der Teilstationären Pflege wurden 
in der Vergangenheit die Verhandlungen über die Entgelte der Tagespflegeeinrichtungen 
überwiegend mit Orientierung an den Entgelten vergleichbarer Einrichtungen geführt; 
betriebswirtschaftliche Daten spielten im Rahmen der Vergütungsverhandlungen in der 
Regel nur eine untergeordnete Rolle. Dieses Verfahren hatte Pflegesätze zur Folge, welche 
in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen für die Tagespflegeeinrichtungen nicht kosten-
deckend waren.  
 
Um den betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten der Teilstationären Altenhilfeeinrichtungen 
in größerem Umfang Rechnung tragen zu können, wurden im Jahr 2015 die Kalkulations-
blätter für die Teilstationäre Pflege in der Weise weiterentwickelt, dass sie eine 
Echtkalkulation auf der Basis betriebswirtschaftlicher Daten ermöglichen. Grundlage bildete 
dabei die für den Vollstationären Bereich mit den Kostenträgern abgestimmten 
„Gemeinsamen Formblätter“, welche an die tagepflegespezifischen Besonderheiten 
angepasst wurden.  
 
Die Kalkulationsblätter „Teilstationär“ werden von den Kostenträgern als „Gemeinsame 
Formblätter“ mitgetragen; das grundlegende Problem der oftmals fehlenden Marktfähigkeit 
der daraus resultierenden Entgelte bleibt jedoch nach wie vor bestehen. 
 
 
IV. Altenpflegeausbildung und Fachkräftesituation 
 
1. Altenpflegeausbildung und Personalgewinnung 
 
Im Ausbildungsjahr 2015/16 konnte mit mehr als 1.300 Ausbildungsverträgen ein neuer 
Höchststand in der Altenpflege- sowie Altenpflegehilfeausbildung erreicht werden. Nach wie 
vor kann festgestellt werden, dass das mit Rechtsverordnung vom November 2011 
eingeführte Umlagesystem in der Finanzierung der Ausbildungsvergütungen, welches einen 
maßgeblichen Anteil an der Steigerung der Ausbildungsplatzzahlen hat, bei den 
Altenhilfeeinrichtungen auf eine hohe Akzeptanz stößt. 
 
2. Weiterentwicklung des Curriculums sowie der Strukturen in der 

Altenpflege- sowie Altenpflegehilfeausbildung 
 
Im Jahr 2015 stellte die HTW anlässlich der Sitzung des Landespflegeausschusses vom 23. 
Juni 2015 die Ergebnisse der auf Initiative der SPG im Auftrag des Ministeriums durchge-
führten Evaluation des Curriculums sowie der Strukturen in der Altenpflege- sowie 
Altenpflegehilfeausbildung vor. Die HTW-Studie zeigt den Handlungsbedarf sowohl für die 
Ausbildungsbetriebe als auch für die Altenpflegeschulen sowie für das Ministerium auf. Das 
Ministerium hat jedoch deutlich gemacht, dass vor dem Hintergrund der angekündigten 
Reform der Pflegeausbildung hin zur einem Generalistischen Pflegeberuf strukturelle 
Änderungen in der Pflegeausbildung auf Landesebene nicht mehr in Angriff genommen 
werden.  
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3. Vorbereitung auf den Umstieg zur generalistischen Pflegeausbildung 
 
Im Dezember 2015 wurde der Gesetzentwurf zum neuen Pflegeberufegesetz mit einem 
Umstieg auf die generalistische Ausbildung vorgelegt. Die auf Bundesebene außerordentlich 
kontrovers geführte Diskussion über die Generalistik findet sich auch in der Positionierung 
der Mitgliedsverbände wieder, sodass auf Seiten der SPG keine einheitliche Position zum 
Pflegeberufegesetz gefunden werden konnte. 
 
Dessen ungeachtet besteht innerhalb der SPG Einvernehmen in der Zielsetzung, die 
Umsetzung des Pflegeberufegesetzes auf Landesebene konstruktiv zu begleiten. Vor 
diesem Hintergrund fand unmittelbar nach der Veröffentlichung des Gesetzentwurfs ein 
erster Erörterungstermin mit dem Ministerium sowie der Saarländischen Krankenhausge-
sellschaft statt, in welchem die SPG die aus ihrer Sicht bestehenden Konfliktpunkte 
benennen und alternative Formulierungsvorschläge unterbreiten konnte.  
 
Die SPG wird die als Folge des Gesetzentwurfs auf allen Ebenen geführte Diskussion über 
die Pflegeausbildung darüber hinaus zum Anlass nehmen, um ihre Forderung nach einer 
Aufwertung der Pflege- sowie Pflegehelferausbildung in die fachpolitische Diskussion 
einzubringen und konkrete Vorschläge zu unterbreiten. 
 
 
V. Übergreifender Bereich 
 
1. Ergänzungsvereinbarung gemäß §§ 84 Abs. 7 sowie 89 Abs. 3 SGB XI 

zum Nachweis der Einhaltung tariflicher Bindungen 
 
Die durch das PSG I bewirkte Änderung der §§ 84 Abs. 7 sowie 89 Abs. 3 SGB XI begrün-
dete Handlungsbedarf für die Partner der Rahmenverträge gemäß § 75 SGB XI auf 
Landesebene: Der gesetzlich geforderte Nachweis der Einhaltung tariflicher Bindungen war 
die logische Konsequenz aus der Rechtsprechung des BSG, wonach Entgelte, welche auf 
der Grundlage tariflicher Personalkosten kalkuliert und vereinbart wurden, grundsätzlich dem 
Anspruch auf Wirtschaftlichkeit genügen.  
 
Die SPG trug das Anliegen der Pflegekassen, in einer Ergänzungsvereinbarung zu den 
Rahmenverträgen gemäß § 75 SGB XI eine Regelung betreffend den Nachweis der 
Einhaltung tariflicher Bindungen zu treffen, grundsätzlich mit; unterschiedliche Vorstellungen 
gab es jedoch hinsichtlich des konkreten Umfangs der von den Einrichtungen nachzu-
weisenden Sachverhalte. Im Rahmen einer kompromissweisen Einigung verständigten 
sich die Verhandlungspartner übergangsweise auf den Text einer Ergänzungsvereinbarung; 
da die dort getroffenen Regelungen aus Sicht der SPG jedoch über das Maß des 
Notwendigen hinausgehen, werden die Verhandlungspartner im Zuge der im Jahr 2016 
anstehenden Rahmenvertragsverhandlungen die Thematik erneut aufgreifen. Verhand-
lungsziel der SPG ist es, die Nachweisregelungen auf das aus ihrer Sicht notwendige Maß 
zu begrenzen. 
 
 
2. Besetzung der Schiedsstelle gemäß § 76 SGB XI 
 
Anlässlich einer gescheiterten Verhandlung über die Höhe der Stundenvergütung für 
Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI erfolgte im Jahr 2015 die Anrufung 
der Schiedsstelle gemäß § 76 SGB XI. Wenngleich die SPG bereits im April 2014 mit dem 
Richter a.D. Dr. Ulrich HAMBÜCHEN einen Vorschlag für die Position des unparteiischen 
Vorsitzenden der Schiedsstelle gemäß § 76 SGB XI unterbreitet hat, wurden seitens der 
Geschäftsstelle der Schiedsstelle erst anlässlich des konkreten Schiedsstellenantrags die 
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ersten Schritte zur Konstituierung der Schiedsstelle für die neue Amtsperiode eingeleitet. 
Das Verfahren der Besetzung der Schiedsstelle zog sich über den gesamten Zeitraum des 
Jahres 2015 hin, sodass auch Ende 2015 im Saarland noch immer keine Schiedsstelle 
gemäß § 76 SGB XI existiert. 
 
 
3. Festveranstaltung „20 Jahre SPG“ 
 
Am 25. Juni 2015 feierte die SPG im Saarbrücker Schloss ihr 20-jähriges Bestehen. In der 
Festveranstaltung wurde auf die vergangenen 20 Jahre zurückgeblickt sowie ein Ausblick 
auf mögliche Perspektiven in der Altenhilfe gegeben. Die Veranstaltung stieß bei den Gästen 
auf positive Resonanz; dies war nicht zuletzt auf den Festredner, Herrn Bürgermeister a.D. 
Dr. Henning SCHERF, zurückzuführen.  
 
Die SPG hat ihr Jubiläum damit verbunden, eine Festschrift mit Nutzwert zu veröffentlichen: 
Die Festschrift „20 Jahre SPG“ beinhaltete auch den „Ersten Saarländischen 
Pflegebericht“, welcher Zahlen, Daten und Fakten zur Entwicklung der pflegerischen 
Infrastruktur im Saarland kommentiert darstellt. Nach den Vorstellungen der SPG soll der 
Saarländische Pflegebericht alle zwei Jahre fortgeschrieben und wesentliche Erkenntnisse 
der Pflegeberichterstattung in die fachpolitische Diskussion eingebracht werden. 
 
 
4. Mitwirkung an den vom Pflegebeauftragten organisierten „Regionalen 

Pflegekonferenzen“ 
 
Auch im Jahr 2015 hat die SPG ihre Selbstverpflichtung zur engen Kooperation mit dem 
saarländischen Pflegebeauftragten, Herrn Jürgen BENDER, wahrgenommen. Dies zeigte 
sich insbesondere darin, dass die SPG in der Person des Vorsitzenden oder alternativ des 
Geschäftsführers an den vom Pflegebeauftragten in jedem Landkreis durchgeführten 
„Regionalen Pflegekonferenzen“ teilgenommen und den Pflegebeauftragten mit ihrem Sach-
verstand unterstützt hat. Darüber hinaus hat die SPG Teile des vom Pflegebeauftragten 
erstmalig veröffentlichten Pflegeberichtes formuliert. 
 
 
5. Mitwirkung im „AAL-Netzwerk“  
 
Im Mai 2014 fand die Gründungsveranstaltung des vom Sozialministerium initiierten und von 
der HTW (Herrn Prof. LANGGUTH) geleiteten „AAL-Netzwerks“ statt. Entsprechend dem 
Beschluss des Vorstandes beteiligte sich die SPG im Jahr 2015 im Rahmen ihrer Möglich-
keiten am „AAL-Netzwerk“. 
 
 
6. Mitwirkung im „Demenz-Netzwerk“  
 
Nachdem die SPG im Jahr 2014 Mitglied im „Demenz-Netzwerk Saar“ wurde, erfolgte im 
Jahr 2015 eine Beteiligung an den Netzwerk-Aktivitäten. Konkret bedeutet dies die 
Teilnahme an den von der Landesfachstelle Demenz durchgeführten Fachtagungen sowie 
die Weiterleitung der von der Landesfachstelle veröffentlichten Informationen über die Arbeit 
des Netzwerks. 
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7. Begleitung bei Gesetzesvorhaben  
 
Auch im Jahr 2015 begleitete die SPG durch ihre Mitwirkung in der Expertengruppe 
Landesheimgesetz die Arbeiten des Landes an einer Reform des Heimgesetzes. Da das 
zunächst bis zum 31. Dezember 2015 befristete Landesheimgesetz seitens des Landes 
entfristet wurde, ist das Inkrafttreten des neuen „Saarländischen Wohn- und Betreuungs-
qualitätsgesetzes“ erst für das Jahr 2016 angekündigt. 
 
 
8. Satzungsfragen 
 
In der Mitgliederversammlung vom 20. Februar 2015 hat die SPG eine grundlegende Reform 
ihrer Satzung beschlossen. Hintergrund war die Tatsache, dass die aus dem Jahr 1994 
stammende Satzung Strukturen und Abläufe vorgab, die in wesentlichen Teilen als nicht 
mehr sachgerecht wahrgenommen wurden. 
 
Die Satzungsänderung wurde im Jahr 2015 in das Vereinsregister eingetragen. 
 
 
9. Beteiligung am SZ-Lesertelefon 
 
Auch im Jahr 2015 beteiligte sich die SPG an dem im Jahr 2005 von der Saarbrücker 
Zeitung in Kooperation mit der Verbraucherzentrale des Saarlandes eingerichteten 
„Lesertelefon“. Zehn Jahre nach Einrichtung des SZ-Lesertelefons ist festzustellen, dass das 
Informationsbedürfnis der Bevölkerung in Bezug auf Fragen der Pflegeversicherung 
ungebrochen groß ist.  
 
 
Saarbrücken, den 10. Mai 2016 
 
 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Der Vorsitzende       Die Geschäftsführung 
 
 


